
Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) (Prozessbevollmächtigter: S. Schäffner) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM 
und Streithelferin vor dem Gericht: Metaform Luchesse SpA (Pes
caglia, Italien) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte P. Pozzi 
und A. Perani) 

Gegenstand 

Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer 
des HABM vom 3. November 2008 (Sache R 1152/2006-4) zu 
einem Widerspruchsverfahren zwischen der Metaform Lucchese 
SpA und der Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG trägt die Kosten des 
vorliegenden Verfahrens. 

( 1 ) ABl. C 69 vom 21.3.2009. 

Urteil des Gerichts vom 22. September 2011 — Evropaïki 
Dynamiki/Kommission 

(Rechtssache T-86/09) ( 1 ) 

(Öffentliche Dienstleistungsaufträge — Ausschreibungsver
fahren — Informatikdienstleistungen einschließlich der War
tung und Entwicklung des Informationssystems der General
direktion Maritime Angelegenheiten und Fischerei — Ableh
nung des Angebots eines Bieters — Begründungspflicht — 
Gleichbehandlung — Transparenz — Zuschlagskriterien — 
Interessenkonflikt — Offensichtlicher Beurteilungsfehler — 

Außervertragliche Haftung) 

(2011/C 319/28) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoi
nonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athen, Griechenland) 
(Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte N. Korogiannakis, P. 
Katsimani und M. Dermitzakis) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: N. 
Bambara und E. Manhaeve im Beistand von Rechtsanwalt J. 
Stuyck) 

Gegenstand 

Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung der Kommission 
vom 12. Dezember 2008, mit der das von der Klägerin im 
Rahmen des Ausschreibungsverfahren MARE/2008/01 für Infor
matikdienstleistungen einschließlich der Wartung und Entwick

lung des Informationssystems der Generaldirektion Maritime 
Angelegenheiten und Fischerei der Kommission (ABl. 2008, 
S 115) eingereichte Angebot abgelehnt wurde, und der Entschei
dung, den Auftrag an einen anderen Bieter zu vergeben, sowie 
auf Schadensersatz 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE trägt ihre eigenen Kosten und die 
Kosten der Europäischen Kommission. 

( 1 ) ABl. C 113 vom 16.5.2009. 

Urteil des Gerichts vom 21. September 2011 — Rügen 
Fisch/HABM — Schwaaner Fischwaren (SCOMBER MIX) 

(Rechtssache T-201/09) ( 1 ) 

(Gemeinschaftsmarke — Nichtigkeitsverfahren — Gemein
schaftswortmarke SCOMBER MIX — Absolutes Eintra
gungshindernis — Beschreibender Charakter — Art. 7 Abs. 
1 Buchst. b und c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 7 
Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009)) 

(2011/C 319/29) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Rügen Fisch AG (Sassnitz, Deutschland) (Prozessbevoll
mächtigte: Rechtsanwälte O. Spuhler und M. Geitz) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) (Prozessbevollmächtigter: G. Schneider) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM 
und Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht: Schwaaner Fisch
waren GmbH (Schwaan, Deutschland) (Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwältin A. Jaeger-Lenz) 

Gegenstand 

Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer 
des HABM vom 20. März 2009 (Sache R 230/2007-4) zu 
einem Nichtigkeitsverfahren zwischen der Rügen Fisch AG 
und der Schwaaner Fischwaren GmbH 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Rügen Fisch AG trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 180 vom 1.8.2009.
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